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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.03.1960

Norm

TEG §7

TEG §9 Abs3

TEG §21

Rechtssatz

Läßt sich der vermutliche Todeszeitpunkt nicht feststellen, dann ist er auf den Beginn der Lebensgefahr festzusetzen

(Abweichung von der bisherigen Praxis: Bei Verbringung ins Konzentrationslager wurde nicht der 08.05.1945, sondern

der Zeitpunkt der Einlieferung im Jahre 1942 festgesetzt). Die Bestimmung des § 21 Abs 7 TEG, wonach der 08.05.1945

gegebenenfalls als der Tag, den der Verschollene erwiesenermaßen nicht überlebt hat, somit als Todestag in Betracht

käme, kann nur dann angewendet werden, wenn ein Antrag im Sinne der Beweisführung des Todes gestellt worden

wäre.
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Ähnlich
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nur: Läßt sich der vermutliche Todeszeitpunkt nicht feststellen, dann ist er auf den Beginn der Lebensgefahr

festzusetzen (Abweichung von der bisherigen Praxis: Bei Verbringung ins Konzentrationslager wurde nicht der

08.05.1945, sondern der Zeitpunkt der Einlieferung im Jahre 1942 festgesetzt). (T1) Beisatz: Diese Rechtsansicht

stellt keine offenbare Gesetzwidrigkeit dar. (T2)
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nur T1
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Veröff: JBl 1962,274
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